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INHALT 
 
ZUM STREIT UM DIE FÖRDERUNG ZUSÄTZLICHER INTENSIVBETTEN 

Das COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz bestimmt einen Förderan-
spruch zugelassener Krankenhäuser für die Schaffung zusätzlicher 
Intensivbetten in Höhe von 50.000 € pro Behandlungsplatz. Inzwischen ist 
das Programm zwar ausgelaufen. Doch es gibt Streit und Diskussionen auf 
mehreren Ebenen, mit denen sich nicht nur die Verwaltungsgerichte befas-
sen. Auch der Bundesrechnungshof spart nicht mit Kritik. 

PRÜFVV 2022 – WAS KRANKENHÄUSER JETZT WISSEN MÜSSEN 

Mit der neuen Prüfverfahrensvereinbarung (PrüfvV), die am 01.01.2022 in 
Kraft tritt, werden die Krankenhäuser in ihren Möglichkeiten weiter einge-
schränkt, z.B. bei der Vornahme von Rechnungskorrekturen. Auch die 
Konsequenzen fehlender Unterlagen werden neu geregelt. 

GRUNDSTEUER – EIN THEMA AUS AKTUELLEM ANLASS ODER EIN ALTER 

HUT? 

Nachdem das Bundesverfassungsgericht die geltenden Vorschriften des Be-
wertungsgesetzes zur Einheitsbewertung im Jahr 2018 für verfassungswidrig 
erklärt hatte, folgten 2019 entsprechende gesetzliche Änderungen. Eine 
erste Hauptfeststellung der Einheitswerte erfolgt zum Stichtag 01.01.2022. 
Es ist zu erwarten, dass Betroffene demnächst Post von der Finanzverwal-
tung erhalten.  
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Mit dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz 
normierte der Gesetzgeber im März 2020 in § 21 
Abs. 5 KHG einen Förderanspruch für die Schaf-
fung zusätzlicher Intensivbetten. „Zugelassene 
Krankenhäuser, die mit Genehmigung der für die 
Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden 
zusätzliche intensivmedizinische Behandlungska-
pazitäten mit maschineller Beatmungs-
möglichkeit durch Aufstellung von Betten schaf-
fen oder durch Einbeziehung von Betten aus 
anderen Stationen vorhalten, erhalten für jedes 
bis zum 30. September 2020 aufgestellte oder 
vorgehaltene Bett einmalig einen Betrag in Höhe 
von 50.000 Euro aus der Liquiditätsreserve des 
Gesundheitsfonds“ – so der Wortlaut der Rege-
lung. Die Zahlung der Beträge erfolgte aus der 
Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds durch das 
Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) an das je-
weilige Land zur Weiterleitung an die 
Krankenhäuser.  

Bericht des Bundesrechnungshofs 

Wie sich aus einem inzwischen vorliegenden Be-
richt des Bundesrechnungshofs an den 
Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 
vom 09.06.2021 (Gz.: IX 1-2021-0572) ergibt, 
zahlte das BAS bis Anfang März 2021 nahezu 700 
Mio. Euro aus. Rein rechnerisch müssten mit die-
sem Betrag – so der Bundesrechnungshof – 13.722 
neue Intensivbetten gefördert worden sein. Tat-
sächlich jedoch sei das Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG) bis heute nicht in der Lage, die 
Zahl der tatsächlich aufgestellten Intensivbetten 
und der zusätzlich angeschafften Intensivbetten 
verlässlich zu ermitteln (Bericht des Bundesrech-
nungshofs, a.a.O., Seite 10). Die Gründe hierfür 
sind vielfältig, liegen jedoch in erster Linie an ei-
ner bis zum Frühjahr 2020 fehlenden einheitlichen 
Definition des Begriffs „Intensivbett“. Dies wirkte 
sich zwangsläufig auf die Meldung von Intensiv-
betten an das neu implementierte DIVI-
Intensivregister aus, weshalb die Krankenhäuser 
im vergangenen Jahr immer wieder aufgefordert 
wurden, die Zahl der Betten neu zu ermitteln und 
dem DIVI-Intensivregister zu melden.  

Nach der harschen Kritik des Bundesrechnungs-
hofs hat das BMG die Länder inzwischen 
aufgefordert, von den Krankenhäusern konkrete 
Nachweise in Form von Rechnungen, Kostenauf-
stellungen u.ä. bezüglich der Anschaffung neuer 
Intensivbetten anzufordern. 

Vielzahl an Klageverfahren 

Gleichzeitig wurden die Länder von den Klinikträ-
gern in inzwischen über 40 Fällen vor den 
Verwaltungsgerichten verklagt. Auch hier geht es 
um die o.g. Fördermittel. Streitpunkt der Klagen 
gegen entsprechende Ablehnungsbescheide der 
zuständigen Landesbehörden sind häufig fehlende 
Nachweise hinsichtlich der tatsächlichen Beschaf-
fung von Intensivbetten mit entsprechender 
Ausrüstung. Krankenhausseitig wird dabei argu-
mentiert, dass die Vorlage entsprechender Belege 
gesetzlich nicht vorgesehen sei. Diskutiert wird 
jedoch ebenso über Definitionsfragen, wie ein 
Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht Düs-
seldorf zeigt (VG Düsseldorf, Urteil vom 
19.02.2021, Az. 21 K 4112/20, rechtskräftig). In 
dem dortigen Fall hatte der Klinikträger ein be-
reits bestehendes „Low care“-Intensivbett (ohne 
Möglichkeit maschineller Beatmung) zu einem 
„High care“-Intensivbett mit maschineller Beat-
mungsmöglichkeit aufgerüstet und begehrte 
hierfür die Förderpauschale. Das VG Düsseldorf 
wies die Klage mit der Begründung ab, dass das 
bloße Aufrüsten bereits vorhandener Intensivbet-
ten nicht mit § 21 Abs. 5 KHG vereinbar sei. 
Tatsächlich jedoch erhielten Krankenhäuser auch 
in diesen Fällen Fördermittel gemäß § 21 Abs. 5 
KHG. 

Keine Einigkeit zwischen dem Bund und einigen 
Ländern 

Hinzu kommt, dass die Frage, welche Art der ma-
schinellen Beatmungsmöglichkeit § 21 Abs. 5 KHG 
erfordert, nach anfänglichen Diskussionen auf 
Bundesebene zwar inzwischen geklärt ist. Not-
wendig ist nämlich laut BMG eine invasive 
Beatmungsmöglichkeit. Länderseitig jedoch hält 
man teilweise an einer anderen Betrachtung fest. 
Im Hinblick auf den Bericht des Bundesrechnungs-
hofs allerdings und die Versuche des BMG, 
gegenüber den Ländern Druck aufzubauen, sollten 
sich betroffene Krankenhausträger in diesen Fäl-
len nicht zu sehr in Sicherheit wiegen, was die 
Geltendmachung möglicher Rückforderungsan-
sprüche durch die zuständige Landesbehörde 
betrifft.  

Fazit 

Krankenhausträgern, die mit einem Ablehnungs- 
oder Rückforderungsbescheid konfrontiert wer-
den, ist angesichts der nach wie vor bestehenden 
rechtlichen Unklarheiten in jedem Fall zu emp-
fehlen, den Bescheid einer eingehenden 
rechtlichen Prüfung zu unterziehen und gegebe-
nenfalls den Klageweg zu beschreiten. 

mailto:christiane.beume@bdolegal.de
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Mit der am 22.06.2021 von der Schiedsstelle Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen und DKG 
(§ 18a Abs. 6 KHG) festgesetzten neuen Prüfver-
fahrensvereinbarung (PrüfvV) werden die 
Krankenhäuser in ihren Möglichkeiten weiter ein-
geschränkt, z.B. bei der Vornahme von 
Rechnungskorrekturen. Die PrüfvV tritt am 
01.01.2022 in Kraft. 

Der Geltungsbereich der PrüfvV 2022 basiert auf 
Krankenhausbehandlungen nach § 39 SGB V. Vor 
Einleitung eines Prüfverfahrens muss das Kranken-
haus die zahlungsbegründenden Unterlagen an die 
Krankenkasse übermitteln (§ 301 SGB V und er-
gänzende Daten nach den landesvertraglichen 
Regelungen). Die Prüfung beginnt erst nach Ab-
schluss des vorgelagerten Übermittlungs-
verfahrens. 

Zur Einleitung einer Abrechnungsprüfung muss die 
Krankenkasse dies dem Krankenhaus unter Angabe 
des Prüfungsgegenstandes innerhalb von 4 Mona-
ten nach Eingang der zahlungsbegründenden 
Unterlagen mitteilen.  

Es besteht unverändert die Möglichkeit, nach Ein-
leitung des Prüfverfahrens auf freiwilliger Basis - 
vor Einschaltung des MD - einen Falldialog durch-
zuführen. Der Falldialog ist innerhalb von 2 
Monaten nach Ablauf der Prüfeinleitungsfrist, also 
6 Monate nach Zugang der zahlungsbegründenden 
Unterlagen, abzuschließen. Eine einvernehmliche 
Fristverlängerung ist weiter möglich. 

Bei einer Beauftragung des MD nach Durchführung 
eines Falldialogs gilt grundsätzlich eine Frist von 
12 Wochen nach Einleitung des Prüfverfahrens. 
Erfolgt die Beauftragung ohne Falldialog, muss 
diese innerhalb der 4-Monats-Frist des § 275c Abs. 
1 Satz 1 SGB V erfolgen. 

Das Krankenhaus muss bei einer MD-Prüfung im 
schriftlichen Verfahren die vom MD konkret be-
nannten Unterlagen innerhalb einer 
Ausschlussfrist von 8 Wochen nach Zugang der Un-
terlagenanforderung übermitteln.  

Neuregelung der Konsequenzen fehlender Un-
terlagen:  

Bei unvollständiger Übermittlung von Unterlagen 
erfolgt nicht mehr eine Kürzung auf den strittigen 
Betrag, sondern eine Begutachtung durch den MD 
auf der Basis der vorliegenden Unterlagen (§ 7 
Abs. 2 Satz 9 PrüfvV 2022).  

Für den Fall, dass gar keine Unterlagen an den MD 
innerhalb der Frist übermittelt werden, gilt der 

Fall als erörtert und das Krankenhaus ist mit et-
waigen Einwendungen und Tatsachenvortrag 
ausgeschlossen (§ 7 Abs. 2 Satz 10 PrüfvV 2022).  

Nicht fristgerecht vorgelegte Unterlagen finden 
im weiteren Erörterungsverfahren keine Berück-
sichtigung.  

Ein Erörterungsverfahren (EV) wird nur dann 
durchgeführt, wenn das Krankenhaus innerhalb 
von 6 Wochen erklärt, dass es mit der Entschei-
dung nicht einverstanden ist. Die Folge einer 
Fristsäumnis ist, dass die Entscheidung der Kran-
kenkasse als nicht bestritten gilt.  

Die Krankenkasse kann sich dann innerhalb von 6 
Wochen der Begründung des Krankenhauses an-
schließen oder ablehnen. Spätestens mit der 
Mitteilung über die Ablehnung wird das EV einge-
leitet. Das EV ist binnen 12 Wochen nach 
Mitteilung der Krankenkasse abzuschließen und 
kann mündlich oder schriftlich durchgeführt wer-
den.  

Grundlage des EV sind sämtliche Daten des Falles, 
einschließlich der vom MD beim Krankenhaus er-
hobenen Daten und die im Rahmen des EV 
übermittelten Unterlagen und vorgetragenen Ar-
gumentationen/Einwendungen. Es können auch 
noch weitere Inhalte eingebracht werden, die 
nicht Gegenstand des MD-Prüfverfahrens waren, 
es sei denn, die jeweilige Partei hat Mitwirkungs-
pflichten verletzt. Relevante Unterlagen für die 
Durchführung des Erörterungsverfahrens müssen 
der anderen Partei spätestens 4 Wochen nach Mit-
teilung vorliegen (andernfalls ist eine 
ausdrückliche Zustimmung der Gegenseite erfor-
derlich).   

Unterlagen, die vom MD konkret angefordert und 
vom Krankenhaus zu spät übermittelt worden 
sind, bleiben in jedem Fall ohne Berücksichti-
gung! Fazit: Spätestens ab dem 01.01.2022 sollte 
die 4-Wochen-Frist eingehalten werden. Damit 
verbunden ist eine Prüfung hinsichtlich der In-
halte/Unterlagen und der Abrechnung des 
streitigen Falls und eine rechtzeitige Einreichung 
von Unterlagen. 

Rechnungskorrekturen  

Eine Rechnungskorrektur durch das Krankenhaus 
ist nur in eng umgrenzten Fällen zulässig, die in 
§ 11 Abs. 1 und Abs. 2 PrüfvV 2022 abschließend 
genannt werden. Die bisherige Möglichkeit zur 
Rechnungskorrektur wird dadurch stark einge-
grenzt. In der Konsequenz sollte die Erstellung 
der Abrechnung mit höchster Qualität erfolgen 
und entsprechend dokumentiert sein.  

Aufrechnung ist erlaubt 

Eine rechtskräftig festgestellte Erstattungsforde-
rung mit einem unstreitigen Leistungsanspruch 
kann durch die Krankenkasse zur Aufrechnung mit 
dem Krankenhaus genutzt werden.  

mailto:andreas.kamp@bdo.de
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Mit der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts vom 10.04.2018 (Az. 1 BvL 11/14 u.a.) 
wurden die geltenden Vorschriften des Bewer-
tungsgesetzes zur Einheitsbewertung für Zwecke 
der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Das 
Gericht sah insbesondere die Zugrundelegung der 
Kennzahlen auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 
01.01.1964 für problematisch an, da dies bei der 
Grundsteuer zunehmend zu einer Werteverzer-
rung und damit einer Ungleichbehandlung geführt 
hat.  

Der Gesetzgeber hat darauf reagiert und im Jahr 
2019 eine Gesetzesänderung beschlossen. Davon 
betroffen sind die Bestimmungen des Grundgeset-
zes, des Bewertungsgesetzes und des 
Grundsteuergesetzes (GrStG). Dabei wurde ein 
bundeseinheitliches Bewertungsmodell festgelegt 
und eine Öffnungsklausel für die einzelnen Bun-
desländer implementiert, um eine Bewertung des 
Grundvermögens nach anderen Kriterien zu er-
möglichen. Die überwiegende Anzahl der 
Bundesländer folgt dem Bundesmodell.    

Eine erste Hauptfeststellung der Einheitswerte 
unter Berücksichtigung der Gesetzesänderung er-
folgt zum 01.01.2022; spätestens ab dem 
01.01.2025 ist die reformierte Grundsteuer zu er-
heben.  

Diese Vorgaben haben zur Folge, dass alle bisher 
vorliegenden Feststellungen der Einheitswerte 
neu zu berechnen sein werden, soweit diese für 
die Besteuerung relevant sind.   

Grundlagen  

Es ist zu erwarten, dass die Finanzverwaltung 
demnächst zu diesem Zweck zur Abgabe von Steu-
ererklärungen auffordern wird. Betroffen von der 
Aufforderung werden in erster Linie alle Eigentü-
mer von inländischen Grundstücken als 
Steuerpflichtige sein. Dies betrifft grundsätzlich 
auch Träger von Krankenhauseinrichtungen. Je-
doch wurde bis jetzt ein Einheitswert 
ausschließlich für die Bereiche festgestellt, die als 
steuerpflichtig im Sinne des Grundsteuergesetzes 
zu werten waren. Da die Vorschriften des Grund-
steuergesetzes hinsichtlich der 
Befreiungsmöglichkeiten (§§ 3 und 4 GrStG) unver-
ändert weiter gelten, gehen wir davon aus, dass 
dieses Vorgehen seitens der Finanzverwaltung 

beibehalten wird. Dementsprechend wären auch 
zukünftig die Steuererklärungen ausschließlich für 
einzelne als steuerpflichtig zu wertende Bereiche 
abzugeben. Dies erfordert jedoch eine vorange-
hende Prüfung, ob und welche 
Befreiungstatbestände ggf. greifen könnten.    

Für die im Gesundheitswesen tätigen Träger ist 
dabei zu beachten, dass entsprechend der gelten-
den Vorgaben des Grundsteuergesetzes der 
Grundbesitz von bestimmten Trägern, u.a. juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts, 
freigemeinnützige Träger gem. §§ 51 ff. AO oder 
Religionsgesellschaften, von der Steuerpflicht be-
freit sein kann. Dies gilt unter der Voraussetzung, 
dass der Eigentümer des Grundstücks zu den in § 3 
GrStG abschließend aufgezählten begünstigten 
Trägern gehört und er das Grundstück unmittelbar 
für seine ebenfalls in § 3 GrStG abschließend dar-
gestellten Zwecke verwendet. Ausgeschlossen von 
der Steuerbefreiung sind z.B. der für eigene steu-
erpflichtige Tätigkeiten verwendete Grundbesitz 
oder einzelne Räume sowie der an Dritte (nicht 
begünstigte Träger) überlassene Grundbesitz.  

Für die privaten Träger von Krankenhauseinrich-
tungen, die die Voraussetzungen des § 3 GrStG 
nicht erfüllen, ist die Befreiungsmöglichkeit gem. 
§ 4 Nr. 6 GrStG interessant. Demnach ist eine In-
anspruchnahme der Befreiung von der 
Grundsteuer möglich, wenn das Grundvermögen 
für die Zwecke eines Krankenhauses genutzt wird 
und die Nutzung durch den Eigentümer des Grund-
stücks selbst erfolgt.     

Empfehlung  

Aufgrund der weiterhin geltenden Möglichkeit der 
Inanspruchnahme einer Steuerbefreiung empfeh-
len wir, bereits jetzt die einzelnen 
Voraussetzungen zu prüfen und die anzuzeigenden 
Bereiche herauszufiltern. Denn es ist zu erwarten, 
dass die Finanzverwaltung auf eine zügige Abgabe 
der Erklärungen drängen wird, um die eigenen 
Fristen hinsichtlich der Neubewertung der Grund-
stücke einhalten zu können.  

Fazit 

Eine Neubewertung des Grundvermögens für Zwe-
cke der Grundsteuer wird in Folge der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
zeitnah erfolgen müssen. Für die Träger im Ge-
sundheitswesen sind die (weiterhin) vorhandenen 
Befreiungsmöglichkeiten zu prüfen und ist die Da-
tenlage entsprechend vorzubereiten.  

Den Trägern ist zu empfehlen, die Neufeststellung 
der Einheitswerte als Anlass zur Prüfung und Aktu-
alisierung der eigenen vorliegenden Sachverhalte 
zu nutzen und diese entsprechend in die neuen 
Steuerfestsetzungen einfließen zu lassen.      

 

mailto:natalia.murujew@bdo.de
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